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Die nächsten Kurse im Arbeits recht, 
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recht sowie im Internationalen 
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EDITORIAL

BETTINA TAYLOR

MKG ist jetzt auch auf Facebook! 
Lesen Sie hier unsere neusten Beiträge 
und geben Sie uns Ihr Feedback.

keine Sorge, das hier ist noch der gute alte 
MkG-Infodienst für Jungjuristen! Wir ha-
ben ihm jedoch nicht nur ein moderneres 
Layout verpasst, sondern auch redaktio-
nelle Neuerungen eingeführt:

Der MkG-Infobrief heißt jetzt 
Fachinfo-Magazin MkG

Als Magazin wollen wir noch näher am 
Kanzleialltag berichten, um für Sie die bes-
ten Erfahrungswerte anderer Juristinnen 
und Juristen weiterzugeben – getreu dem 
Motto „Mit kollegialen Grüßen“. Deswe-
gen werden Sie hier in Zukunft mehr Re-
portagen und Erfahrungsberichte lesen.

Multimediale Zusatzinhalte wie Vi-
deos, Grafiken und Audioinhalte wer-
den unsere Beiträge anschaulicher 
machen, wo es Sinn macht.

Wir setzen unseren thematischen Fokus 
zukünftig auf folgende Rubriken: News 
& aktuelle Rechtsprechung, RVG & Co., 
Legal Tech & Digitalisierung, Haftung & 
Versicherung, Karriere, Marketing, Ma-
nagement, Datenschutz sowie Humor & 
Triviales.

Eines ändert sich jedoch definitiv 
nicht: MkG bleibt für seine Leser 
gratis!

Und jetzt wollen wir wieder in die 
Themen eintauchen: Arbeitsrechtlerin 
Natalia Reschetnikow erklär t, welche 

juristischen Herausforderungen die Digi- 
talisierung in der Arbeitswelt mit sich 
bringt. Bernhard Stippig, Geschäftsfüh-
rer des Legal Tech-Anbieters eProfound, 
erläutert, wie mit der Auflockerung des 
Mandatsgeheimnis, die Arbeitspraxis für 
Rechtsanwälte einfacher wird. Anschlie-
ßend beantwortet Rechtsfachwir tin und 
Personalmanagerin Viviane Schrader 
die Frage, wie sich im stressigen Kanz-
leialltag Familie und Beruf unter einen  
Hut bringen lassen. Einen sehr aktuellen  
Bezug hat das Thema von Dr. Christoph  
Kurzböck. Er erklär t, welche Auswirkun-
gen die kommende EU-DSGVO auf den 
Beschäftigtendatenschutz haben wird. 
Anschließend befasst sich RVG-Exper-
te Norbert Schneider mit der Abrech-
nung bei Erbrechtsstreitfällen. Unseren 
Schlussbeitrag sollten Sie mit Humor  
lesen. Unser Kolumnist, Dr. Dominik  
Herzog gibt seine Eindrücke aus Gerichts- 
verhandlungen zum Besten und stellt  
dabei fest, dass juristische Auseinderset-
zungen und Kabarett nicht selten unge-
ahnte Parallelen aufzeigen. 

Falls Sie Anregungen, Kritik oder Feedback 
zu unserem neuen Layout haben, schrei-
ben Sie uns gerne an info@ffi-verlag.de!

Mit besten Grüßen

Bettina Taylor

P.S.: Auch unsere Webseite haben wir  
einem Relaunch unterzogen. Schauen 
Sie selbst unter mkg-online.de!

Produktmanagement, FFI-Verlag

Was brauchen Sie, um als Jungjurist 
erfolgreich zu sein?
Nehmen Sie jetzt an unseren

Kanzlei-Umfragen teil!

L IEBE LESERINNEN, LIEBE LESER,

MIT KOLLEGIALEN GRÜßEN
DAS FACHINFO-MAGAZIN VON ERFAHRENEN 
PRAKTIKERN FÜR JUNGE JURISTEN

https://www.facebook.com/FachinfoMagazin/
https://www.facebook.com/FachinfoMagazin/
http://mkg-online.de
http://www.kanzlei-umfrage.de/
http://www.kanzlei-umfrage.de/
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RVG & CO.

 

Verstirbt im Laufe des Rechtsstreits 
die Par tei, so tritt der Erbe, bzw. tre-
ten die Erben als Auftraggeber in den 
Anwaltsver trag ein, ohne dass es einer 
neuen Mandatierung des Rechtsanwalts 
bedar f. Der Anwaltsver trag setzt sich 
vielmehr mit dem, bzw. den Erben for t.

Ab dem Erbfall, ist/sind Auftragge-
ber des Rechtsanwalts der Erbe/die 
Erben, ohne dass der Auftrag durch 
diese(n) erneuert werden muss.
OLG Köln, Beschl. v. 11.6.2014 – I-17 
W 87/14, AGS 2014, 451 m. Anm. N. 
Schneider = ZEV 2014, 421 = RVGre-
por t 2014, 362

Andererseits entsteht kein neuer Ver-
gütungsanspruch des Rechtsanwalts. Es 
handelt sich insoweit immer noch um 
dieselbe Angelegenheit, so dass die Ge-
bühren insgesamt nur einmal entstehen 
(§ 15 Abs. 2 RVG). 

Zu beachten ist aber, dass sich die Ver-
fahrensgebühr durch den Eintrit t des 
bzw. der Erben nach Nr. 1008 VV RVG 
erhöht.

Dabei behandelt die Rechtsprechung 
die Erbfolge nach den Grundsätzen 
des Par teiwechsels (siehe hierzu BGH 
AGS 2006, 583 = JurBüro 2007, 76 = 
NJW 2007, 769 = RVGreport 2007, 25). 
Erblasser und Erbe(n) sind danach als 
verschiedene Auftraggeber anzusehen.

Im Falle eines Beteiligtenwechsels 
durch Rechtsnachfolge erhält der 
Rechtsanwalt der wechselnden Be-
teiligten nur eine Verfahrensgebühr 
und nur eine Auslagenpauschale, 
jedoch infolge der Vertretung des 
neuen Beteiligten zusätzlich den 

Mehrvertretungszuschlag gem. Nr. 
1008 VV RVG (im Anschluss an BGH 
v. 19.10.2006 - V ZB 91/06 = NJW 
2007, 769). 
SG Fulda, Beschl. v. 8.7.2013 – S 4 SF 
104/12 E AGS 2013, 398 = ErbR 2013, 
385 = ASR 2013, 283 = NJW-Spezial 
2013, 636 = NZS 2013, 840

Vertritt der Rechtsanwalt, der zu-
nächst den Erblasser in einem Ver-
fahren vertreten hatte, nach dem 
Erbfall den Alleinerben, so ist der 
Alleinerbe ein zusätzlicher Auf-
traggeber neben dem Erblasser. 
Eine gleichzeitige Vertretung ist 
nicht mehr Voraussetzung für einen 
Mehrvertretungszuschlag. Eine Er-
bengemeinschaft (Gesamthandsge-
meinschaft) stellt eine Auftragge-
bermehrheit dar.
LG Aachen, Beschl. v. 24.2.2014 – 8 O 
565/12

Vertritt der Anwalt zunächst den 
Erben und nach dessen Tod den Er-
blasser, erhöht sich die Verfahrens-
gebühr nach Nr. 1008 VV RVG um 
0,3. Dass der Anwalt beide Auftrag-
geber nicht zeitgleich vertreten hat, 
ist unerheblich.
AG Hannover Beschl. v. 10.10.2017 – 
502 C 8229/16

BEISPIEL 1:

Der Anwalt hatte in einem Zivilprozess zu-
nächst den Erblasser vertreten. Im Verlaufe 
des Ver fahrens ist dieser verstorben und 
von seinem einzigen Kind beerbt worden.

Die Verfahrensgebühr der Nr. 3100 VV RVG 
erhöht sich jetzt gem. Nr. 1008 VV RVG 
um 0,3 auf einen Gebührensatz von 1,6.

NORBERT SCHNEIDER 
Rechtsanwalt Norbert Schneider hat  
im Deutschen Anwaltverlag bereits 
zahlreiche Werke zum RVG veröffent-
licht, u.a. Fälle und Lösungen zum 
RVG, AnwaltKommentar RVG und 
Das ABC der Kostenerstattung. Er 
ist Mitherausgeber der AGS – Zeit-
schrift für das gesamte Gebüh-
renrecht. Er gibt sein Know-how in 
etlichen Praktikerseminaren weiter und 
ist Mitglied des DAV-Ausschusses „RVG 
und Gerichtskosten“.

FORTSETZUNG EINES ERBRECHTSSTREITS  
WER IST AUFTRAGGEBER? ERBE ODER ERBLASSER?

Informieren Sie sich auf www.datev.de/kanzleistart oder unter 0800 3283872.

Die erste eigene Rechtsanwaltskanzlei kostet viel Anstrengung. Schön, wenn man günstige Unterstützung bekommt. Mit den Startpaketen erhalten Sie 

die professionelle Kanzleisoftware DATEV Anwalt classic bereits ab 15 Euro* monatlich. Darüber hinaus profi tieren Sie von zahlreichen Vergünstigungen und 

Serviceleistungen, die Ihnen den Start in die Selbstständigkeit spürbar erleichtern.

* Betrag pro Monat zzgl. USt. für einen Arbeitsplatz DATEV Startpaket compact für Rechtsanwälte.

Meine eigene Anwaltskanzlei: ein großer Traum.

Die DATEV-Startpakete ab 15 Euro*.

Meine Software: eine große Hilfe.

  www.anwaltkooperation.de 

https://www.anwaltverlag.de/epages/AnwaltVerlag.sf/de_DE/%3FObjectPath%3D/Shops/AnwaltVerlag/Products/978-3-8240-1252-7
https://www.anwaltverlag.de/epages/AnwaltVerlag.sf/de_DE/%3FObjectPath%3D/Shops/AnwaltVerlag/Products/978-3-8240-1252-7
http://www.anwaltverlag.de/epages/AnwaltVerlag.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/AnwaltVerlag/Products/978-3-8240-1244-2
https://www.anwaltverlag.de/epages/AnwaltVerlag.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/AnwaltVerlag/Products/978-3-8240-1251-0
https://www.anwaltverlag.de/epages/AnwaltVerlag.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/AnwaltVerlag/Products/ZS_23806300/SubProducts/ZS_23806300
https://www.anwaltverlag.de/epages/AnwaltVerlag.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/AnwaltVerlag/Products/ZS_23806300/SubProducts/ZS_23806300
https://www.anwaltverlag.de/epages/AnwaltVerlag.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/AnwaltVerlag/Products/ZS_23806300/SubProducts/ZS_23806300
http://www.datev.de/kanzleistart
http://www.anwaltkooperation.de/
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BEISPIEL 2:

Der Anwalt hatte in einem sozialgericht-
lichen Ver fahren zunächst den Erblasser 
vertreten. Im Verlaufe des Ver fahrens ist 
dieser verstorben und von seinem einzigen 
Kind beerbt worden.

Die Ver fahrensgebühr der Nr. 3102 VV 
RVG erhöht sich jetzt gem. Nr. 1008 VV 
RVG um 30% (SG Fulda, s. o.).

Die Gebührenerhöhung ist in diesem 
Fall unabhängig davon, ob für den An-
walt überhaupt Mehrarbeit entsteht.
Davon, ob es für den Rechtsanwalt 
ab dem Erbfall infolge Vertretung 
mehrerer Erben tatsächlich zu ei-
ner Mehrarbeit kommt, hängt eine 
Gebührenerhöhung nicht ab.

OLG Köln, Beschl. v. 11.6.2014 – I-17 
W 87/14, AGS 2014, 451 m. Anm. N. 
Schneider = ZEV 2014, 421 = RVGre-
por t 2014, 362

Wird der Erblasser von mehreren Per-
sonen beerbt, kommen noch weitere 
Erhöhungen hinzu. Der Erbengemein-
schaft kommt nämlich - im Gegensatz 
zur GbR und zur WEG - keine eigene 
Rechtspersönlichkeit zu (BGH, Beschl. 
v. 16 .3.2004 – VI I I ZB 114/03, AGS 
2004, 278 = AnwBl. 2004, 450 = NJW-
RR 2004, 1006 = RVGrepor t 2004, 
394). Daher greif t die Erhöhung nach 
Nr. 1008 VV RVG zusätzlich für jeden 
weiteren Miterben (siehe dazu den Fall 
des OLG Köln, AGS 2014, 451 = ZEV 
2014, 421 = RVGrepor t 2014, 362). 
 

BEISPIEL 3:

Der Anwalt hatte zunächst den Erblasser 
vertreten. Im Verlaufe des Ver fahrens ist 
dieser verstorben und von seinen vier Kin-
dern beerbt worden.

Dadurch, dass jetzt die vier K inder als 
Erben in das Ver fahren eingetreten sind, 
erhöht sich die Verfahrensgebühr um 4 x 
0,3, also um 1,2, bzw. bei Betragsgebühren 
um 4 x 30%, also um 120 %.

Mit kollegialen Grüßen

Norber t Schneider

Informieren Sie sich auf www.datev.de/kanzleistart oder unter 0800 3283872.

Die erste eigene Rechtsanwaltskanzlei kostet viel Anstrengung. Schön, wenn man günstige Unterstützung bekommt. Mit den Startpaketen erhalten Sie 

die professionelle Kanzleisoftware DATEV Anwalt classic bereits ab 15 Euro* monatlich. Darüber hinaus profi tieren Sie von zahlreichen Vergünstigungen und 

Serviceleistungen, die Ihnen den Start in die Selbstständigkeit spürbar erleichtern.

* Betrag pro Monat zzgl. USt. für einen Arbeitsplatz DATEV Startpaket compact für Rechtsanwälte.

Meine eigene Anwaltskanzlei: ein großer Traum.

Die DATEV-Startpakete ab 15 Euro*.

Meine Software: eine große Hilfe.

http://www.datev.de/kanzleistart


6 / /  FACHINFO-MAGAZIN

LEGAL TECH & DIGITALIS IERUNG

 

 

BERUFSGEHEIMNISTRÄGER  
ERHALTEN MEHR FREIRAUM

Rechtsanwälte sind von Berufs wegen 
schweigepf lichtig. Das deutsche Recht 
scheint lange Zeit von folgender Vor-
stellung geleitet worden zu sein: Rechts-
anwälte sitzen allein in ihren Kanzlei-
räumen und bearbeiten jede Aufgabe 
innerhalb eines Mandatsverhältnisses 
komplett selbst. Die Einschaltung Drit-
ter war wegen der Verpf lichtung zur 
Verschwiegenheit undenkbar und des-
halb nicht vorgesehen. Die Weiterga-
be von Informationen war sogar strikt 
unter Strafe gestellt . Die Praxis zeigte 
jedoch, dass diese Arbeitsweise wenig 
sinnvoll und vor allem sehr unwir t-
schaftlich ist. Daher wurden regelmäßig 
kanzleiinterne oder -externe Dritte hin-
zugezogen. Darunter fallen insbesonde-
re Referendare, wissenschaftliche Mit-
arbeiter, studentische Hilfskräfte, aber 
auch andere Berater und Dienstleister. 
Legal Tech-Star tups arbeiten heute 
daran, solche Aufgaben mit technolo-
giegestützten Prozessen eff izienter zu 
gestalten oder gar zu automatisieren. 
Systemadministratoren der Technolo-
gieanbieter erhalten somit Zugrif f auf 
mandatsrelevante Daten. 

GEÄNDERTE RECHTSLAGE SEIT 
09.11.2017

Die Einschaltung Dritter ist für Rechts-
anwälte sehr sinnvoll und manchmal 
wir tschaftlich auch notwendig. Dieses 
Bedür fnis hat auch der Gesetzgeber 
wahrgenommen. Er hat das „Gesetz 
zur Neuregelung des Schutzes von Ge-
heimnissen bei der Mitwirkung Dritter 

an der Berufsausübung schweigepf lich-
tiger Personen“ vom 30. Oktober 2017 
erlassen und verkündet (BGBl. 2017 Teil 
I Nr. 71, S. 3618 ff.). Seit dem 09.11.2017 
gelten dessen Regelungen. Im Wesentli-
chen änder t dieses Gesetzes Vorschrif-
ten des Strafgesetzbuchs (StGB) und der 
Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO), 
die einer Einschaltung Dritter bislang 
im Wege standen.
Grundsätzlich unterscheidet man im 
Zusammenhang mit rechtsanwaltlicher 
Auslagerung von Aufgaben zwischen 
Non-Legal und Legal Outsourcing. Unter 
Non-Legal Outsourcing werden Vorgänge 
wie Buchhaltung, IT-Systeme und nicht 
zuletzt auch Reinigung der Büroräume 
gefasst. All dies könnte ein Anwalt zwar 
theoretisch auch selbst erledigen - dass 
es jedoch Sinn macht, solche Dienst-
leistungen durch Dritte zu erledigen, 
erschließt sich unmittelbar. Gegenstand 
der Gesetzesänderung und dieses Arti-
kels ist die neue Rechtslage zum Legal 
Outsourcing. Denn im Bereich der (recht-
lichen) Arbeit am Mandat, gibt es Aufga-
ben, deren Auslagerung sinnvoll – und 
für eine wir tschaf tliche Arbeitsweise 
– notwendig ist. Das Ausf indigmachen 
relevanter Ur teile oder Aufsätze, die 
redaktionelle Arbeit an Schrif tsätzen, 
das Ermitteln rechtlicher Streitpunkte 
durch Auswertung der Kommentarlite-
ratur. Gerade solche Aufgaben können 
oft sinnvoll durch Dritte erledigt wer-
den. Die Einbindung Dritter macht es 
aber auch er forderlich, ihnen ver trau-
liche Informationen mitzuteilen. Nach 
al tem Recht war diese Weitergabe 
grundsätzlich ein Verstoß gegen Straf- 
und Berufsrecht. Das neue Recht kehrt 
diesen Grundsatz um und spricht sich 

GESETZLICHE ÄNDERUNG DES  
MANDATSGEHEIMNISSES
WIE DIE NEUE GESETZESLAGE EFF IZIENTERE 
ARBEITSWEISEN ERLAUBT

BERNHARD STIPPIG 
Bernhard Stippig ist Gründer und Chief
Marketing der Officer e-profound 
GmbH. eprofound. com hilft mittelstän-
dischen Unternehmern erstklassige und 
vorselektierte Anwälte zu finden und mit 
ihnen über eine Online-Plattform zusam-
menzuarbeiten. 

  www.e-profound.com 

GESETZ IM VOLLTEXT:
www.bmjv.de
GESETZGEBUNGSVERFAHREN:
www.bmjv.de

http://www.e-profound.com 
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/BGBl_Neuregelung_Schutzes_Geheimnisse-Mitwirkung-Dritter_schweigepflichtige%20Personen.pdf;jsessionid=0D2AF3469628FB0EC0A53A085A46BC43.2_cid297?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Neuregelung_Schutzes_von_Geheimnissen_bei_Mitwirkung_Dritter_an_der_Berufsausuebung_schweigepflichtiger_Personen.htm
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für eine grundsätzliche Zulässigkeit aus. 

ÄNDERUNG IM STRAFRECHT

Dreh- und Angelpunkt ist § 203 Abs. 1 
Nr. 3 StGB, der es Rechtsanwälten ver-
bietet, fremde Geheimnisse, die ihnen 
in dieser Eigenschaf t anver traut wur-
den, zu of fenbaren. Der neue § 203 
Abs. 3 S . 1 StGB er laubt nun mehr 
ausdrücklich die Weitergabe von Ge-
heimnissen an festangestelltes Büro-
personal und in der Kanzlei beschäftige 
Referendare. Ergänzend erlaubt § 203 
Abs. 3 S. 2 StGB auch die Offenbarung 
an sonstige Personen, die an der Tätig-
keit des Rechtsanwalts mitwirken, „so-
weit dies für die Inanspruchnahme der 
Tätigkeit der sonstigen mitwirkenden 
Personen er forderlich ist“. Darunter 
fallen externe Dienstleister, aber auch 
Technologieanbieter.
Im Gegenzug zu dieser Liberalisierung 
sieht § 203 Abs. 4 Nr. 1 StGB eine 
Strafbarkeit vor, falls ein Rechtsanwalt 
„nicht dafür Sorge getragen hat, dass 
eine sonstige mitwirkende Person, […]  
zur Geheimhaltung verpf lichtet wurde“. 
Auch diese mitwirkenden Personen 
müssen gemäß § 203 Abs. 4 Nr. 2 StGB, 
Sorge für die Geheimhaltung tragen, 
wenn sie Dritte einschalten. Die neue 
Freiheit, Informationen weitergeben zu 
dürfen, hat also den Preis, dass ein An-
walt Vorkehrungen für die Wahrung der 
Ver traulichkeit treffen muss.

ANWALTLICHES BERUFSRECHT 
SPIEGELT DIE ÄNDERUNGEN DES 
STRAFRECHTS
 
Bekräftigt und unterstrichen wird das 
neue Strafrecht durch das neugefasste 
anwaltliche Berufsrecht, das die Wei-
tergabe von mandatsrelevanten In-
formationen an Dritte zulässig macht, 
wenn die Wahrung der Ver traulich-
keit sichergestellt wird. § 43a Abs. 2 
BR AO wurde um ent sprechende 

Sorgfaltsanforderungen erweiter t, de-
nen ein Anwalt beim Legal Outsourcing 
gerecht werden muss. Neu eingefügt 
wurde § 43e BRAO. Diese Vorschrif t 
gibt Anwälten explizit die Erlaubnis, Tat-
sachen, die der Verschwiegenheitspflicht 
unterliegen, an Dienstleister zu eröffnen. 
Allerdings muss er nach § 43e Abs. 2 
BRAO diese Dienstleister sorgfältig aus-
wählen und das Dienstverhältnis unver-
züglich beenden, sobald die Vertraulich-
keit durch den Dienstleister nicht (mehr) 
gewährleistet wird. § 43e Abs. 3 BRAO 
steckt einige notwendige Vertragsinhal-
te für die Einschaltung Dritter ab: Der 
Anwalt muss den Dienstleister über die 
Verschwiegenheitspflicht und die Folgen 
ihrer Verletzung belehren. Der Dienst-
leister muss sich verpflichten, sich Infor-
mationen nicht über das er forderliche 
Maß hinaus zu verschaffen. Der Dienst-
leister darf Dritte nur hinzuziehen, wenn 
dies ver traglich geregelt ist und diese 
Dritte sich auch zur Verschwiegenheit 
verpflichten. Gem. § 43e Abs. 5 BRAO 
müssen von der Weitergabe betroffene 
Mandanten zwingend in die Weitergabe 
der Informationen einwilligen.
Das neue Recht gibt Berufsgeheimnis-
trägern wie Anwälten mehr Freiraum 
für die Einschaltung Dritter, vor allem 
auch von Legal Tech-Unternehmen. 
Gleichzeitig erlegt es ihnen aber straf- 
und berufsrechtl ich entsprechende 
Compliance-Pflichten auf. Dadurch wird 
das Spannungsverhältnis zwischen dem 
anwaltlichen Interesse an flexibler Ge-
staltung seines operativen Geschäfts und 
das Interesse des Mandanten an höchs-
ter Vertraulichkeit seiner Informationen 
aufgelöst.

Mit kollegialen Grüßen

Bernhard Stippig
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DATENSCHUTZ

DR. CHRISTOPH KURZBÖCK 
Dr. Christoph Kurzböck ist Rechtsanwalt 
bei Rödl & Partner in Nürnberg und 
Fachanwalt für Arbeitsrecht. Zu seinen 
Spezialgebieten gehören die Beratung 
von Geschäftsführern, Vorständen und 
leitenden Angestellten in dienstver-
traglichen Angelegenheiten sowie die 
Beratung zur Vermeidung der unterneh-
merischen Mitbestimmung.

  www.roedl.de

Ab dem 25. Mai 2018 ist die EU-Da-
tenschutzgrundverordnung (EU-DSG-
VO) gültig. Ar t. 88 Abs. 1 EU-DSGVO 
erlaubt den Mitgliedstaaten, den Be-
schäftigtendatenschutz durch nationale 
Rechtsvorschrif ten zu konkretisieren. 
Auf dieser Grundlage wurde das Daten-
schutz-Anpassungs- und Umsetzungs-
gesetz-EU (BDSG-neu) verabschiedet 
das ebenfalls am 25. Mai 2018 in Kraft 
tritt. § 26 BDSG-neu wird künftig den 
Beschäftigtendatenschutz regeln.    
  
§ 26 BDSG-neu ist stark an den bis-
her igen § 32 BDSG angelehnt . Den-
noch enthält § 26 BDSG-neu einige 
Neuregelungen:

1. VERARBEITUNG FÜR  
ZWECKE DES BESCHÄFTIGUNGS-
VERHÄLTNISSES

Wie bisher § 32 Abs. 1 BDSG, regelt § 
26 Abs. 1 BDSG-neu zu welchen Zwe-
cken und unter welchen Voraussetzun-
gen personenbezogene Daten vor, im 

und nach dem Beschäf tigungsverhält-
nis verarbeitet werden dür fen, wenn 
das zum Zwecke des Beschäf tigungs-
verhältnisses er forder lich ist . Leider 
hat der Gesetzgeber die Chance nicht 
genutzt, um zu def inieren, was unter 
„er forderlich“ zu verstehen ist. Daher 
ist weiterhin eine Einzelfallbetrachtung 
notwendig.

2. EINWILLIGUNGEN VON 
BESCHÄFTIGTEN

Einwilligungen von Beschäftigten in die 
Verarbeitung personenbezogener Da-
ten bleiben nach wie vor zulässig, müs-
sen aber nach § 26 Abs. 2 BDSG-neu 
ausdrücklich freiwillig er teilt werden.  
Die Einwilligung bedarf nach § 26 Abs. 2 
Satz 3 BDSG-neu stets der Schriftform. 
Nur wenn „besondere Umstände“ vor-
liegen, kann auch eine andere Form an-
gemessen sein. Was solche besonderen 
Umstände sein können, wird sowohl in 
der Regelung als auch in der Gesetzes-
begründung offen gelassen. 

UMFANGREICHE NEUREGELUNGEN  
BEIM BESCHÄFTIGTENDATENSCHUTZ  
BLEIBEN AUS

http://www.juris.de/start
http://www.roedl.de
http://www.roedl.de/profile?personid=3046


9 / /  FACHINFO-MAGAZIN

 

 

 

DATENSCHUTZ

Außerdem hat der Arbeitgeber die 
beschäf tig te Person über den Zweck 
der Datenverarbeitung und über ihr 
Widerrufsrecht in Textform nach Ar t. 
7 Abs. 3 EU-DSGVO aufzuklären. Die 
Vorgänge sollten seitens der Arbeitge-
ber immer entsprechend dokumentier t 
werden. 

3. BESCHÄFTIGTENBEGRIFF

§ 26 Absatz 8 BDSG-neu legt die Gren-
zen des Beschäftigtenbegriffs fest und 
stellt nunmehr u.a. klar, dass auch Leih-
arbeitnehmer im Verhältnis zum Entlei-
her, Bewerber für ein Arbeitsverhältnis 
und Personen, deren Beschäf tigungs-
verhältnis beendet ist, vom Schutz des 
Gesetzes umfasst werden. 

4. VERARBEITUNG AUF  
GRUNDLAGE VON KOLLEKTIV-
VEREINBARUNGEN

Nach § 26 Abs. 4 BDSG-neu ist die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten, 
einschließlich besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten von Beschäf-
tigten für Zwecke des Beschäftigungs-
verhältnisses auf der Grundlage von 
Kollektivvereinbarungen wie Betriebs- 
oder Tar if vereinbarungen weiterhin 
ein zulässiges Mittel zur Regelung er-
laubter Datenverarbeitung. Sie müssen 
aber künf tig den Anforderungen von 
Ar t. 88 Abs. 2 EU-DSGVO und § 26 
BDSG-neu genügen. Da die Vorschrif t 
keine Regelung zu Alt-Betriebsverein-
barungen“ trifft, sind diese bis Mai 2018 
an die Anforderungen der EU-DSGVO 
anzupassen. 

5. FAZIT  

Dem Gesetzgeber hat sich die Möglich-
keit geboten, im Zusammenhang mit 
den Neuerungen des Datenschutzes, 
den Beschäftigtendatenschutz umfang-
reich zu regeln. Von der Möglichkeit 

hat der Gesetzgeber jedoch keinen 
Gebrauch gemacht, sondern den ur-
sprünglichen § 32 BDSG nur leicht 
modif izier t. Die großen Problemfelder 
des Beschäftigtendatenschutzes bleiben 
damit weiterhin ungeregelt, so dass sich 
Arbeitgeber, Beschäftigte und Betriebs-
räte weiterhin an den Vorgaben der 
Rechtsprechung zu § 32 BDSG orien-
tieren sollten. Dabei müssen aber zwin-
gend die neuen Vorgaben der EU-DS-
GVO beachtet werden, wie etwa die 
umfangreichen Unterrichtungspf lichten 
nach Art. 12 EU-DSGVO, die Informa-
tionspf lichten nach Art. 13 ff. EU-DSG-
VO, die Auskunftsansprüche nach Art. 
15 EU-DSGVO und das Recht auf Lö-
schung nach Art. 17 EU-DSGVO. 

Unternehmen soll ten in einem ers-
ten Schrit t auch im HR-Bereich eine 
Ist-Analyse durchführen: Welche Daten 
werden zu welchem Zweck auf welcher 
Grundlage erhoben? Des Weiteren soll-
ten die bestehenden Betriebsvereinba-
rungen auf deren „Zukunftsfestigkeit“ 
geprüft werden. Er folgt keine Anpas-
sung , drohen empf indl iche Strafen 
durch die Aufsichtsbehörden (Ar t. 83 
DSGVO).

Mit kollegialen Grüßen

Dr. Christoph Kurzböck

Deutschlands führende 
Karriere-Plattform für Juristen

TalentRocket
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MKG-GRATISTIPP
Podcast „Crashkurs Datenschutzrecht 
(DSGVO)“
Quelle: datenschutz-guru.de

http://www.juris.de/start
http://www.talentrocket.de
https://www.datenschutz-guru.de/tag/crashkurs-dsgvo/
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NATALIA RESCHETNIKOW
Natalia Reschetnikow, absolvierte nach 
Ihrem Jurastudium in Mainz und Bonn ihr 
Referendariat am Landgericht Kaiserslau-
tern und verbrachte eine Wahlstation in 
San Francisco, USA. Ihre Zulassung als 
Rechtsanwältin besitzt sie seit 2012. Im 
gleichen Jahr nahm sie am Fachanwalts-
lehrgang für Arbeitsrecht mit Erfolg teil 
und sammelte erste Berufserfahrung im 
Personalbereich eines Versicherungsun-
ternehmens. Außerdem übernahm sie 
2016 die Leitung des Projekts des Lan-
des Rheinland-Pfalz „Kompetenzzentrum 
Zukunftsfähige Arbeit in Rheinland-Pfalz“. 
Neben dem Arbeitsrecht liegen ihre 
fachlichen Schwerpunkte beim Zivil-, Ver-
kehrs und Sozialrecht. Zudem beschäftigt 
Reschetnikow sich intensiv mit Digitali-
sierung und Arbeitsrecht, Arbeitswelt 4.0, 
Arbeitsrecht im Personalwesen

  www.kanzlei-nr.de  

In der Arbeitswelt ist Digitalisierung 
seit Jahrzehnten kein Fremdwort mehr. 
Der technologische For tschritt hat auf-
grund von zunehmender Vernetzung 
von Menschen und Objekten unterei-
nander, sowie mit dem Internet in den 
letzten Jahren jedoch rasant zugenom-
men. Eines der Schlagwör ter inmitten 
des digitalen Wandels ist „Flexibilisie-
rung“. Dieser Beitrag skizzier t, welche 
Anforderungen die for tschreitende Fle-
xibilisierung der Arbeit bereits heute an 
das Arbeitsrecht stellt. 
Der Wandel zur zunehmend digitalen 
Wir tschaf t wirkt sich hinsichtlich der 
Interaktion von Mensch und Technolo-
gie nachhaltig aus und veränder t unser 
Verständnis von Arbeit grundlegend. 
Insbesondere dor t, wo neue Organisa-
tionsformen und Arbeitsmodelle nicht 
mit dem im Wesentlichen unveränder-
ten Arbeitsrecht zusammenpassen, ist 
der Arbeitsrechtler vor große Heraus-
forderungen gestellt. Nicht immer pas-
sen die Wünsche von Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern mit den arbeitsrechtli-
chen Regelungen zusammen.

FLEXIBILISIERUNG DER ARBEIT 
VS. ARBEITSRECHT  

Nach Angaben des BMAS nutzen rund 
85 Prozent der Beschäf tig ten digitale 
Technologien am Arbeitsplatz. Die Vor-
aussetzungen für zeit- und or tunabhän-
giges Arbeiten sind dadurch mehr denn 
je gegeben. Die Abkehr von einem 
starren Arbeitsmodell wird zugunsten 
der besseren Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben von Beschäf tigen in-
zwischen nahezu vorausgesetzt. Nach 
einer Studie der Manpower Group So-
lutions bevorzugen rund 40 Prozent der 
deutschen Beschäftigten, einschließlich 

der Führungskräf te, Homeoff ice. Mit 
26 Prozent steht Arbeit in Gleitzeit auf 
dem zweiten Platz. 
Auch Arbeitgeber prof itieren von der 
Flexibilisierung. Sie gewinnen an Attrak-
tivität und machen sich stark für den 
bestehenden Fachkräftemangel, der mit 
den veränderten Anforderungen an die 
Qualif ikation der Arbeitnehmer einher-
geht. Außerdem ist bereits heute der 
f lexible Einsatz der Beschäftigten für die 
Reaktionsfähigkeit auf Marktschwan-
kungen sehr wichtig. Das sagen laut der 
Fraunhofer-Studie „Produktionsarbeit 
der Zukunft – Industrie 4.0“ 94,7 Pro-
zent der 661 produzierenden befragten 
Unternehmen. Flexibilität kann auch bei 
der Optimierung der Arbeitsprozesse 
durch Technologie in anderen Bran-
chen eine Rolle spielen. So können z. B. 
Handwerker mittels Telematik Dienst-
leistungen, wie Reparaturen, anleiten, 
ohne vor Ort zu sein.
Beispiele für innovative Arbeitsmo-
delle sind Mobile Off ice, f lexible Teil-
zeit , Lebensarbeitszeitmodelle, hohe 
Zeitsouveränität, die mit Selbstorgani-
sation verbunden ist, Desk-Sharing oder 
Open-Space-Off ices. Bei der Einfüh-
rung entsprechender Arbeitsmodelle 
kann die r ichtige Einordnung der Ar-
beitszeit oder des Arbeitsor tes in den 
arbeitsrechtlichen Kontext allerdings 
ein Problem darstellen. Als Hürden bei 
der Ausgestaltung kommen die starren 
Vorgaben der §§ 3 f f. ArbZG im Hin-
blick auf Höchstarbeitszeiten, Ruhezei-
ten oder Arbeit auf Abruf in Betracht. 
Auch die durch den Einsatz von smar-
ten Arbeitsgeräten begünstig te und 
jederzeit mögliche Erreichbarkeit ist 
eine Herausforderung bei der Einord-
nung der arbeitsbezogenen Tätigkeiten 
als Arbeitszeit , und zwar dann, wenn 

FLEXIBLE ARBEITSWELTEN IM DIGITALEN 
ZEITALTER: AUCH DAS RECHT MUSS  
FLEXIBLER WERDEN

https://www.manpowergroupsolutions.de/fileadmin/manpowergroupsolutions.de/Download/MPGS_Work_For_Me_Infographic_A4.pdf
https://www.manpowergroupsolutions.de/fileadmin/manpowergroupsolutions.de/Download/MPGS_Work_For_Me_Infographic_A4.pdf
https://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/images/iao-news/produktionsarbeit-der-zukunft.pdf
https://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/images/iao-news/produktionsarbeit-der-zukunft.pdf
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Arbeitnehmer außerhalb der ver trag-
lichen Arbeitszeit erreichbar sind oder 
sich selbst erreichbar machen.  

NEUE ORGANISATIONSFORMEN 
ERFORDERN UMDENKEN

Die Anpassung der Unternehmens-
strukturen an die Anforderungen der 
Arbeitswelt 4.0 stellt das Arbeitsrecht 
ebenfalls auf den Prüfstand. Die Aus-
lösung von Innovationen ist immer mehr 
an kollaborative Arbeitsprozesse und 
die teils betriebsübergreifende Vernet-
zung von Exper ten-Knowhow oder so-
gar ganzer Unternehmen geknüpft. Agi-
lität gewinnt an Bedeutung und spiegelt 
sich z. B. in Schwarm-Organisationen 
wider. Hier handeln die Beschäftigten 
losgelöst von hierarchischen Strukturen 
als Arbeitskollektiv, sind selbstorgani-
sier t, f lexibel und situationsbestimmt. 
Bereits im Jahr 2016 hatte Daimler für 
rund 20 Prozent der Mitarbeiter eine 
Umstellung der Organisationsstruktur 

auf Schwarm-Organisation angekündigt.
Der Trend zur Plattformökonomie, ins-
besondere bei f luiden Organisationsfor-
men, macht zudem digitales Outsour-
cing möglich. In diesem Zusammenhang 
werden die sog. „Crowd- oder Click-
worker“ als Externe zur Erledigung von 
entweder wissensintensiven oder einfa-
chen Aufgaben beauftragt. 
Solche und ähnliche Organisationsfor-
men wer fen in erster Linie Fragen im 
Hinblick auf die Weisungsgebundenheit, 
die arbeitsrechtliche Haftung oder die 
Scheinselbstständigkeit auf. Weiter ge-
fasst könnten sogar arbeitsrechtliche 
Grundbegrif fe, wie Arbeitgeber, Ar-
beitnehmer oder Betrieb grundlegend 
einer Neudef inition unterworfen sein.

INNOVATIVE TECHNOLOGIE 
WIRFT NEUE FRAGEN AUF

Ferner er forder t der wei tgehende 
Einsatz von digitaler Technologie und 
künstlicher Intelligenz einen Schritt in 

Richtung Flexibilisierung der Arbeit . 
Diesen Schr it t nicht zu gehen, wäre 
fatal , da diese Technologie durchaus 
in der Lage ist , einen nicht f lexibili-
sier ten Arbeitsprozess und somit auch 
die daran Beteilig ten, abzulösen. Der 
Einsatz solcher Technologien, wie z. B. 
der Servicerobotik, Assistenzsysteme, 
Wearables oder Augumented Reality 
wir ft zudem angrenzende Fragen nach 
Umgang mit Beschäf tig tendaten, An-
passung der Mitbestimmungsrechte und 
des Arbeitsschutzes oder dem Umgang 
mit großf lächigen Rationalisierungsmaß-
nahmen auf. Diese Fragen gilt es jedoch, 
separat zu beleuchten.

Mit kollegialen Grüßen

Natalia Reschetnikow

http://www.dictanet.de
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/daimler-mit-der-schwarm-organisation-auf-den-premium-thron/14515590.html


12 / /  FACHINFO-MAGAZIN

KARRIERE

 

 

 

VIVIANE SCHRADER
Viviane Schrader ist Rechtsfachwirtin 
und zertifizierte Personalmanagerin 
(DAM). Zurzeit ist sie hauptberuflich 
Gesell schafterin der Tietje & Schrader 
oHG, Kanzlei-Consulting.
Zu ihren Spezialgebieten gehören 
Kanzleiorganisation und -management, 
Personalmanagement und Wirtschaft-
lichkeitsberechnungen. Schrader besitzt 
mehrjährige Berufserfahrungen als 
Rechtsfachwirtin und Bürovorsteherin 
einer großen Kanzlei. Sie ist Dozentin für 
Personalwirtschaft, Mandantenbetreuung 
und Büroorganisation in Fachwirtkursen. 
Zudem ist sie an der Vorstandsarbeit in 
der regionalen Berufsvereinigung RENO 
Bremen e. V. beteiligt.

  www.tietje-schrader.de

Im Jahr 2017 waren laut einer Mitglie-
ders tatis t ik der BRAK von 165.583 
zugelassenen Berufsträgern immerhin 
52.234 weiblich. Der Anteil der Rechts-
anwältinnen in der Anwaltschaft betrug 
somit knapp ein Drittel. Ein Großteil 
dieser Rechtsanwältinnen wird har te 
Jahre als Studentin und Referendarin 
sowie fordernde Zeiten als Junganwältin 
zu Recht nicht zugunsten der Familien-
planung vollends aufgeben wollen. Aber 
auch mehr und mehr Rechtsanwälte 
messen der Familienzeit einen höheren 
Stellenwer t zu und wollen zumindest 
phasenweise beides: er folgreiche An-
wälte und Väter zugleich sein. 

VERLUST VON MITARBEITERN 
DURCH FAMILIENPLANUNG IST 
UNWIRTSCHAFTLICH

Fakt ist, dass der dauerhafte Verlust von 
sehr gut ausgebildeten Juristen aufgrund 
einer familiären Auszeit nicht nur be-
dauerlich ist , sondern auch für Kanz-
leien wir tschaftlich keinen Sinn macht. 
Denn neben der Arbeitskraft und der 
fachlichen Exper tise verlier t die Kanz-
lei auch einen Mitarbeiter, der mit sei-
ner oder ihrer Persönlichkeit und Ein-
satzbereitschaft zur Bereicherung des 
Kanzleiteams beiträgt. Die Ablehnung 
oder das Erschweren von zeitlich be-
grenzten Familienzeiten sollte niemals 
der Grund sein, dass Mitarbeiter eine 
Kanzlei verlassen. 
Denn: Bezogen auf das gesamte Er-
werbsleben ist die Zeit, in der Kinder 
intensiver Betreuung bedür fen, relativ 
überschaubar. Es gilt also, Müttern und 
Vätern gleichermaßen die Vereinbarkeit 
von Berufsleben und Familienzeit zu er-
möglichen, damit sie motivier t und aus-
geglichen beide Lebensbereiche ohne 
Druck erleben können.

ANPASSUNG DER KANZLEI- 
ORGANISATION NÖTIG

Diesen Anforderungen nachzukommen, 
bedeutet für viele Kanzleien zumindest, 
umzudenken, was die Wiedereingliede-
rung von angestellten Mitarbeitern in 
oder aus Elternzeit angeht. Denn diese 
Mitarbeiter haben gemäß § 15 Abs. 7 
BEEG bzw. § 8 Abs. 1 TzBfG einen ge-
setzlichen Anspruch auf eine Tätigkeit 
in verringer ter Stundenzahl. Die Kanz-
leiorganisation muss entsprechend an-
gepasst werden, sodass auch mit einer 
geringeren Anwesenheitszeit Mandate 
bearbeitet werden können. Ggfs . ist 
dies durch eine Begrenzung der Anzahl 
der Mandate zu erreichen oder durch 
einen Wechsel in ein Dezernat, in dem 
beispielsweise keine oder wenige pro-
zessual fr istgebundene Angelegenhei-
ten, sondern zeitlich planbare (Bera-
tungs-)Mandate vorliegen.

GUT INTEGRIERT MIT  
HOMEOFFICE UND FLEXIBLEN 
ARBEITSZEITMODELLEN

In Ergänzung zur k lassischen Anwe-
senheitspf licht im Büro bietet sich die 
Einrichtung eines Homeoff ice-Arbeits-
platzes mit externem Zugang auf man-
datsrelevante Daten an. Hier könnte 
die Erledigung von Mandaten f lexibel zu 
jeder Tages- und Nachtzeit (dies sollte 
aber die Ausnahme sein) er folgen. 
Neben der Flexibilisierung der Arbeits-
zeit können auch f inanzielle (steuerlich 
interessante) Anreize für eine gute 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
sorgen. Beispielsweise die Übernahme 
von Betreuungskosten nicht-schulpf lich-
tiger Kinder ist ohne eine Höchstgren-
ze möglich. Das bedeutet, dass die tat-
sächlich angefallenen Kita-Kosten oder 

KINDER IN DER KANZLEI?!  KEIN PROBLEM 
MIT FAMILIENFREUNDLICHEN KONZEPTEN

http://www.tietje-schrader.de/
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Zahlungen an eine Tagespf legeperson 
ohne Zahlung von Sozialversicherungs-
beiträgen (für Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer) bzw. Einkommensteuer (Ar-
beitnehmer) möglich sind.

DAS „ELTERN-KIND-BÜRO“

Ist es räumlich möglich, kann auch die 
Einr ichtung von „Eltern-Kind-Büros“ 
sinnvoll sein. In manchen Situationen 
kann ein Kind möglicherweise nicht von 
Dritten betreut werden und ein Eltern-
teil müsste hierfür zuhause bleiben, was 
eine Ausfallzeit für die Kanzlei bedeu-
tet. Ein „Eltern-Kind-Büro“ ist hier im 
Notfall eine gute Lösung. Im Idealfall, 
also bei entsprechender Kanzleigröße, 
ist dies ein eigener Raum, der groß ge-
nug ist für einen Schreibtisch und eine 
Spielecke für die Kleinen. In kleineren 
Kanzleien könnte jeder Arbeitsplatz 
zum „Eltern-Kind-Büro“ werden, wenn 
Spielsachen bereits vorhanden sind und 
das restliche Kanzleiteam verständnis- 
und rücksichtsvoll mit dem kleinen Be-
sucher umgeht. Manche Kanzleien be-
nennen auch „Paten“, die bei Nutzung 
des „Eltern-Kind-Büros“ die Betreuung 
des Kindes für ein oder zwei Stunden 
übernehmen, so dass die Eltern sodann 
konzentrier t arbeiten können.

DIE KANZLEIFÜHRUNG IST 
GEFRAGT!

Tatsächlich kostet die Realisierung der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familien-
zeit die Kanzleien in konkreten Zahlen 
keine Unsummen. Ein großer Schritt ist 
bereits geschaff t, wenn ein generelles 
Verständnis für den Wunsch der Eltern 
nach Veränderung von Arbeitszeiten 
oder Tätigkeiten aufgebracht wird und 
in der Kanzlei ein Klima der Akzeptanz 
und Wertschätzung herrscht. Aus eige-
ner Er fahrung und der Beratungspraxis 
sind einige Kanzleien bekannt, die viele 
der genannten Ideen bereits erfolgreich 

umgesetzt haben und so in erhöhte Zu-
friedenheit der Mitarbeiter, stärkerer 
Mitarbeiterbindung und entsprechen-
dem Wettbewerbsvor teil investier t 
haben. Dabei stellte sich größtenteils 
sehr schnell heraus, dass die Umsetzung 
meist relativ einfach (und kostengüns-
tig) gelingt, sobald die Kanzleiführung 
die Wünsche der Mitarbeiter auf- und 
ernstgenommen hat. 

Mit kollegialen Grüßen

Viviane Schrader

KARRIERE

 Weitere Infos unter beck-online.de
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 facebook.com/verlagchbeck

 twitter.com/beckonlinede

Von Arbeitsrecht 
bis Zivilrecht. 

4 Wochen kostenlos testen:

beck-online.de

beck-online – einfach, 
komfortabel und sicher.
beck-online ist aus dem Arbeitsalltag nicht 
mehr wegzudenken. Juristen, Steuerberater, 
Wirtschafts prüfer, Personalleiter und viele 
weitere Berufs gruppen profitieren bei ihren 
Recherchen vom hohen Qualitäts standard 
dieser Daten bank. Hinter beck-online steckt 
vor allem die langjährige Verlagserfahrung 
des Hauses C.H.BECK, aber auch das geballte 
Wissen von mittlerweile rund 55 Fachver lagen 
und Kooperations partnern. Damit schöpfen 
Sie bei jeder Suche aus dem Vollen und können 
das gefundene Ergebnis bei Bedarf mühelos 
nach allen Seiten absichern. So einfach war 
das Recherchieren noch nie.

WIE VEREINBAREN SIE  
KARRIERE- UND 
FAMILIENPLANUNG?
Nehmen Sie jetzt an der MkG- 
Umfrage teil

http://www.beck-online.de
http://www.kanzlei-umfrage.de/
http://www.kanzlei-umfrage.de/
http://www.kanzlei-umfrage.de/
http://www.kanzlei-umfrage.de/
http://www.kanzlei-umfrage.de/
http://www.kanzlei-umfrage.de/
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DR. DOMINIK HERZOG 
Dr. Dominik Herzog ist Rechtsanwalt 
und Kabarettist. Mit seinem Bühnenpro-
gramm „Wer hat Recht“ tritt er auf Ka-
barettbühnen in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz auf. Er ist regelmäßig 
als Rechtsexperte im TV zu sehen und 
betreibt erfolgreich einen  YouTube-Blog 
für Jurastudenten.

  www.dominik-herzog.com

Seit einigen Jahren bin ich – neben 
meiner Arbeit als anwaltlicher Rechts-
verdreher – auch als Kabarettist auf 
der Bühne unterwegs. Vor allem ältere 
Kollegen haben mich in der Anfangszeit 
dieser Doppeltätigkeit häuf ig gefragt: 
„Wenn Sie auch Kabaret t machen – 
werden Sie dann als Anwalt überhaupt 
noch ernst genommen?“ Meine Ant-
wort: „Nein. Aber wo ist der Unterschied 
zu den Anwälten, die KEIN Kabaret t 
machen?“

Für mich persönlich ist es der Himmel 
auf Erden: Ohne Kabarett wüsste ich 
gar nicht wohin mit den ganzen alltäg-
lichen Beobachtungen. Denn eines ist 
sicher: Kein noch so lustiger Comedy- 
Autor könnte die Geschichten, die ei-
nem als Anwalt im Alltag begegnen, 
er f inden. 

Ganz besonders mag ich Gerichtster-
mine. Jedenfalls unter kabarettistischen 
Gesichtspunkten. Nicht selten frage ich 
mich: Bin ich gerade wirklich im Gericht? 
Oder doch auf der Kabarettbühne? 

Gerade letzte Woche war wieder  ein 
solcher Termin. Der Richter – groß, 
stark , männlich – r ief zur Sache auf. 
Allerdings, zur Überraschung aller im 
Saal Anwesenden, nicht in einer zu 
seiner Statur passenden, sonoren Män-
nerstimme, sondern in einer piepsigen 
Sopranstimme: „Wir –pieps– kommen 
nun –pieps– zur Sache –piepspieps– ...“ 

Bleib ernst, versuchte ich mich zu be-
ruhigen. Kann ja mal vorkommen, dass 
der Richter eine Fistelstimme hat. In 
meinem Kopf ging es unauf hal tsam 
weiter : Wie, begann ich mich zu fra-
gen, sollte der Angeklagte diesen Rich-
ter wohl je ernstnehmen? „Ich verurteile 

Sie –pieps– ... zum Tod!“ – „Echt jetzt?“ 
– „Ja!!!“

ICH VERSUCHTE MICH ZU 
KONZENTRIEREN.

Die Fistelstimme war nicht das einzige 
Problem des Richters . Die nervösen 
Zuckungen in seinem Gesicht machten 
eine Konzentration auf meine gegen-
wär tige Tätigkeit und Eigenschaf t als 
Anwalt unmöglich. 

Er drehte sich zu mir und piepste: „Ih-
rer rechtlichen Argumentation kann ich 
nicht folgen“, gefolgt von einem Zucken 
seines rechten Auges in meine Richtung. 
Für mich war die Sache klar – das soll-
te ein Wink mit dem Zaunpfahl sein. 
Ich zwinker te vielsagend zurück: „Herr 
Vorsitzender, das sehe ich ganz genau-
so!“ Endlich mal ein Richter, der mich 
versteht.

Der Richter, von meiner Antwort kaum 
beeindruckt, drehte sich zum Anwalt 
der Gegenseite und zuck te auch in 
dessen Richtung: „Auch Ihre Argumen-
te überzeugen mich nicht!“ Der Anwalt 
der Gegenseite leg te das Augenzu-
cken offenbar nicht als Wink mit dem 
Zaunpfahl aus. Auch ich hielt es in dem 
Moment für unwahrscheinlich, dass der 
Richter durch das Zucken beide Par tei-
en von einer Bevor teilung in Kenntnis 
setzen wollte. Der Kollege auf der an-
deren Seite ärgerte sich augenscheinlich 
über den richterlichen Hinweis. Das ir-
dische Problem dabei: Er machte beim 
Sprechen den Mund nicht auf, was dazu 
führ te, dass keine Vokale vernehmbar 
waren. 

„HRR VRSTZNDR, DSSHCHBRNDRS!“ 
schnaubte er. 

GERICHTSPROZESS UND KABARETT:  
WO IST DER UNTERSCHIED?

http://www.dominik-herzog.com
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Schau-Spiel Anwalt

Können Sie sich noch an Ihre Premiere, 
Ihren ersten Auftritt vor Gericht erinnern? 
Keine Generalprobe, kein Souffleur und natürlich 
auch kein Applaus. Sie möchten Ihren Auftritt 
verändern und verbessern?

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, in einer kleinen 
Gruppe das Handwerkszeug der Schauspielerei 
von Profis zu erlernen. Ein Angebot, das im Übrigen 
auch vom Top-Management genutzt wird. 
Sie werden vertraut gemacht mit Grundlagen der 
Schauspielkunst, Basisübungen zum gestischen 
Sprechen und allem, was zu einem wirkungsvol-
len Auftritt dazugehört. Individuelle Übungen 
garantieren sicht- und hörbare Veränderungen. 
Erleben Sie Ihre neue Premiere!

Schwerpunkte 

• Sprache

• Gestik

• Haltung

• Würde

• Wirkung – täglich gebraucht, nie geübt

Dozenten 

Prof. Michael Keller, Dozent für Schauspiel, Berlin

Tobias Schulze, Sprecher und Synchronsprecher, 
Dozent für Schauspiel, Berlin

Gebühr 

620,- EUR Mitglieder Anwaltverein
680,- EUR Nichtmitglieder
zzgl. gesetzl. USt.

Unser komplettes Angebot finden Sie unter

www.anwaltakademie.de

09. bis 10. November in Berlin

So verbessern Sie 

          Ihren Auftritt!Unter kabarettistischen Gesichtspunk-
ten fühlte sich die Verhandlung mittler-
weile wie ein Hauptgewinn an. Unter 
Berücksichtigung der Strapazen meiner 
juristischen Ausbildung fragte ich mich 
jedoch: Und dafür hast du jetz t acht 
Jahre studier t? 

Es galt, die Situation zu retten. Lachen 
war nicht erlaubt. Also fragte ich mich: 
Was für einen Tick kannst du dir jetzt 
einfallen lassen, damit du hier nicht 
auffällst?

Mir f iel glücklicherweise mein alter La-
teinlehrer wieder ein, der mit seinen 
Mundwinkeln zucken konnte wie kein 
Zweiter. Dabei legte sich der ganze Hals 
in Falten. Ich sagte also die nächsten 
zweieinhalb Stunden während der Ver-
handlung nichts mehr, sondern reckte 
mein Kinn gen Himmel und ließ meine 
Mundwinkel und meinen Hals sprechen, 
wenn der Richter mich anpiepste. 

Offenbar konnte ich damit die Position 
meiner Mandantschaft nicht retten, je-
denfalls quietschte der Richter erregt: 
„Auch das überzeugt mich nicht!?“

Es musste ein Gang här ter sein. Also 
f ing ich an zu bellen, miaute wie eine 
Katze, und muhte schließlich wie eine 
Kuh, als es um die Stellung der Anträ-
ge ging. Ich schielte in Richtung des 
Richters und dachte mir dabei – jetzt 
ist auch schon alles egal. Plötzlich und 
unerwar tet sah mich der Richter mit 
leuchtenden Augen an und frohlockte 
im Sopran: 
„ Jet z t ver stehe ich , was Sie meinen! 
Das überzeug t mich! Die Sit zung is t 
geschlossen.“

Völlig konsternier t ging ich an diesem 
Abend nach Hause. Meine Frau emp-
f ing mich in der Küche. Ich sagte völlig 
fer tig: „Schatz, so etwas wie heute ha-
be ich noch nie erlebt. Sag mal, kann es 

sein, dass ich der einzig normale Jurist auf 
dieser Welt bin?“ Meine Frau darauf un-
beeindruckt: „Möchtest du wirklich eine
Antwort darauf haben?“.

Mit kollegialen Grüßen

Dr. Dominik Herzog

WAS WAR IHRE KURIOSESTE 
SITUATION IM GERICHTSSAAL? 
Schreiben Sie an: info@ff i-verlag.de

https://www.anwaltakademie.de/product/23397
http://wp12264852.server-he.de/2017/Formular%20zur%20Einwilligung%20zur%20Teilnahme%20an%20Umfragen.pdf
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Rechtssichere GRATIS-Vorlagen für Ihre Mandanten

Das Plus für Ihre Kanzleiwebsite
Attraktiver Mehrwert für die Homepage Ihrer 
Kanzlei

Vom Wettbewerb abheben – Mandanten binden

Sichtbarkeit im Internet erhöhen – mehr Mandate 
generieren

www.formblitz.de/kanzlei-website

1. Vorlagen auswählen
 und herunterladen

2. Auf der eigenen
 Website anbieten

3. Gratis-Download  
 durch Mandanten

 

 

 

Nach einer Befragung des FFI-Verlags 
halten 96 Prozent der Anwaltskanzleien 
Mandantenbindung für wichtig bis sehr 
wichtig. Aber nur 28 Prozent tun aktiv 
etwas dafür! Und: Immer mehr Rechts-
anwälte rechnen – zu Recht – mit zu-
nehmender Konkurrenz am Rechtsbera-
tungsmarkt – zum Teil durch neue Legal 
Tech-Angebote. Auch das führ t dazu, 
dass dem Thema Mandantenbindung ein 
höherer Stellenwert zukommen muss.

STARTEN SIE DIE MANDANTEN-
BINDUNG AUF IHRER EIGENEN 
WEBSITE!

Die Wirkung eines gelungenen Interne-
tauftritts darf man nicht unterschätzen; 
Mandanten suchen die Lösung für ihr 
akutes Rechtsproblem gerne im Internet 
und besuchen dafür häufig die Website 
der eigenen Kanzlei. Das bietet Ihnen die 
Chancen zur Mandantenbindung. Die Ge-
fahr: Trifft Ihr Mandant auf eine unüber-
sichtliche, wenig informative Internetseite 
der eignen Kanzlei, ist er mit einem Klick 
wieder weg. Und Sie bekommen die Ab-
wanderung noch nicht einmal mit! 

Merke: Mandantenbindung über das 
Internet kann nur funktionieren, 
wenn der Besucher positive Erfahrun-
gen mit Ihrer Kanzlei-Website macht. 

TIPP 1: BEANTWORTEN SIE 
MANDANTENFRAGEN!

Beginnen Sie einfach bei sich! Schreiben 
Sie die fünf häufigsten und wichtigsten 
Fragen Ihrer Mandanten der letzten Mo-
nate auf und formulieren Sie Ihre eigenen 
Antworten. Beides  zusammen integrie-
ren Sie auf Ihrer Website in der Rubrik 
„Mandantenfragen“. Das macht Sie ein-
zigar tig und steiger t in der Wahrneh-
mung Ihrer Mandanten Ihre Kompetenz. 
Merke: Nützliche juristische Informa-
tionen schaffen Bindung und Treue!

TIPP 2: SCHENKEN SIE IHREN 
MANDANTEN MUSTERVERTRÄGE!

Stellen Sie Ihren Mandanten fünf bis 
zehn Ver tragsmuster, Vorlagen oder 
Checklisten in der Rubrik „Downloads“ 
zur Verfügung. Das könnte eine Vorsor-
gevollmacht, ein Mietver trag oder ein 

Übergabeprotokoll für eine Wohnung 
sein. 
Damit helfen Sie Ihren Mandanten, oh-
ne selbst Zeit aufzuwenden und stärken 
so die Mandantenbindung. Die Sorge, 
dass solche Muster oder Vorlagen den 
Beratungsbedar f vollkommen decken 
und Sie deshalb weniger verdienen ist 
dabei unbegründet: Viele Muster dienen 
Mandanten lediglich als erste Infoquel-
le. Werfen Muster und Vorlagen aber 
weiter führende Fragen auf, sind Sie als 
Rechtsanwalt gefragt! Und auch wenn 
das nicht der Fall ist: Haben Sie einem 
Ratsuchenden in dieser Weise weiter 
geholfen, bleiben Sie im Gedächtnis! 
Übr igens: Wussten Sie, dass Down-
loads auf Ihrer Seite Ihr Google-Ranking 
verbessern? 
Merke: Die Rubrik „Downloads“ bie-
tet drei Vorteile: 1. Stärkere Man-
dantenbindung, 2. Zusätzliche Man-
date, 3. Besseres Google-Ranking.

Mit besten Grüßen 
Ihre FFI-Redaktion

MANDANTENBINDUNG WICHTIGER ALS DIE NEUAKQUISE?
ZWEI SIMPLE TIPPS FÜR MEHR BINDUNG UND TREUE IHRER MANDANTEN!

https://www.formblitz.de/kanzlei-website/?p=15739785
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37 gute Gründe, 
kanzleimarketing.de 
zu besuchen
Jetzt gratis erfahren, wie Kanzleien Mandanten gewinnen!

http://kanzleimarketing.de
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